
 

FAMILIENGARTENVEREIN ZÜRICH SÜD 

Merkblatt 3/2022 

 

 

Juli 2022 

 
Häckseln 
 
 

 In den Arealen, wo das Häckselgut bei den Pächtern gehäckselt wird, bitte Häckselgut 
erst am Vorabend zugedeckt auf eine genügend grosse Unterlage (z.B. Plastikfolie) im 
eigenen Garten, an den Hauptweg legen. 

 

 In den Arealen, bei denen die Pächter das Häckselgut an den Häckselplatz bringen, 
gelten die nachfolgenden Weisungen ebenfalls. 

 

 Schnüre, Bindedrähte müssen entfernt sein. 
 

 Grundsätzlich: Häckselgut nicht zu kurz = 1.00 bis 1.50 m lang. 
 
 
Was kann nicht gehäckselt werden 
 

 Angefaultes Häckselgut, welches ohne Unterlage und nicht zugedeckt bereitgestellt 
wird. 

 

 Pflanzen mit Wurzeln 
 

 Stangenbohnen / Bohnenstauden jeglicher Art 

 Zucchetti / Gurken / Kürbis 

 Kartoffelstauden 

 Tomatenstauden 

 Schilf 
 

 Leicht / stark verrottende Pflanzen, z.B. Blumen, Gras, Gartenfrüchte oder Gemüse 
 
 
Was kann gehäckselt werden 
 

 Schwer verrottende Ware  dazu gehören Baumäste, Maisstängel, feste 
Blumenstängel, z.B. Sonnenblumen, Rosen. 

 

 Äste bis zu einer Dicke von 20 - 50 mm (je nach Häckslertyp), wobei die Äste keine 
Gabelungen aufweisen dürfen. 

 
 

Wir bitten Sie dringend, nur trockenes oder frisch 
geschnittenes Material zum Häckseln  

bereitzustellen / zu bringen! 
 

 
Der Vorstand 


